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1 Planungsanlass und Planungsziel 
 

Die Stadt Naumburg plant in der Ortslage Schulpforte, die Neuerrichtung des Landesweingutes im 

Bereich des ehemaligen Klosters Schulpforte. Der vorliegende Artenschutzbeitrag wurde auf Grundla-

ge einer, mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmten Artenerfassung im Jahre 2018 erstellt. 

Der Artenschutzbeitrag hat die Aufgabe, die artenschutzrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens zu klä-

ren. Im Rahmen des Artenschutzbeitrages sind die zu erwartenden vorhabensbedingten Wirkungen 

zu prognostizieren, und es ist zu prüfen, inwieweit diese für die relevanten Arten die Zugriffsverbote 

des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) berühren. Artspezifische Maßnahmen zur Vermei-

dung und Minderung der Verbotsverletzungen sind dabei zu berücksichtigen. Im Ergebnis soll der Ar-

tenschutzbeitrag einschätzen, ob für einzelne Arten eine Ausnahme gemäß § 45 BNatSchG notwen-

dig wird.  

 

 
2 Rechtliche Grundlage 

 

Als rechtliche Grundlagen für den Vollzug des Artenschutzes dienen folgende nationale und europäi-

sche Gesetze und Richtlinien:  

  

 das am 01. März 2010 in Kraft getretene Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 in Ver-

bindung mit der EU-Vogelschutzrichtlinie (RICHTLINIE 2009/147/EG DES  EUROPÄISCHEN 

PARLAMENTS UND DES RATES über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten) und der 

FFH-Richtlinie (RICHTINIE 92/43/EWG DES RATES zur Erhaltung der natürlichen Lebens-

räume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen)  

 die  Vogelschutzrichtlinie (VSRL) vom 30. November 2009 (RICHTLINIE 2009/147/EG DES  

EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die Erhaltung der wildlebenden 

Vogelarten)  

 Richtlinie des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 

wildlebenden Tiere und Pflanzen (92/43/EWG) – Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL)  

  

Die sich aus dem europäischen Recht ergebenden Anforderungen sind in dem am 01. März 2010 in 

Kraft getretenen Bundesnaturschutzgesetz umgesetzt.  

 

Nach  § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten:  

 

 wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu ver-

letzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädi-

gen oder zu zerstören, 

 wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 

zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszu-

stand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

 Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

 wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, 

die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, sowie 

für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote 

nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG  aufge-



 Seite 4 

 

Stadt Naumburg -  vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 14 „Neubau Landesweingut Kloster Pforta“ 
Artenschutzbeitrag   
Planung: WENZEL & DREHMANN  PEM GmbH, Weißenfels 
 

führte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer  Rechtsverordnung 

nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen 

 
1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beeinträchtigung 

durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der  betroffe-

nen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich 

anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschädigung 

oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Tiere oder 

ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor 

Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung 

und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zu-

sammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff 

oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 

erfüllt wird. 

 

Im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens differenziert das BNatSchG in § 44 (5) weiterhin zwischen 

den national und europarechtlich geschützten Arten. Hierdurch sind im Bauleitplanverfahren nur die 

europarechtlich streng geschützten Arten in die Artenschutzprüfung einzustellen.   

 

Zur Gewährleistung der durchgängigen ökologischen Funktionalität von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten im räumlichen Zusammenhang, können gemäß § 44 Abs. 5 Satz 3 auch vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen (CEF) festgesetzt werden. 

 

Entsprechend obigem Satz 5 gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 zulässigen Ein-

griffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässigen Vorha-

ben im Sinne des § 21 Abs. 2 Satz 1 nur für die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- 

und Pflanzenarten sowie die heimischen europäischen Vogelarten gem. Art. 1 Vogelschutzrichtlinie. 

 

Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschafts-

rechtlich geschützten Arten erfüllt, müssen für eine Projektzulassung die Ausnahmevoraussetzungen 

des § 45 Abs. 7 BNatSchG bzw. Befreiungsvoraussetzungen gemäß § 67Abs. 1 BNatSchG erfüllt 

sein. 

Artikel 16 Abs. 1 FFH-Richtlinie und Art. 9 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie sind hierbei zu beachten. 

 

Als für Bauvorhaben einschlägige Ausnahmevoraussetzungen muss nachgewiesen werden, dass: 

 

 zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer 

oder wirtschaftlicher Art, vorliegen, 

 zumutbare Alternativen, die zu keinen oder geringeren Beeinträchtigungen der relevanten Ar-

ten führen, nicht gegeben sind, 

 keine Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustandes der Population einer Art zu er-

warten ist bzw. bei derzeitig schlechtem Erhaltungszustand eine Verbesserung nicht behindert 

wird. 

 

Unter Berücksichtigung des Art. 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie bedeutet dies bei Arten des Anhangs IV 

der FFH-Richtlinie: 

 

 das Vorhaben darf zu keiner Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustandes führen 

und 
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 das Vorhaben darf bei Arten, die sich derzeit in einem ungünstigen Erhaltungszustand befin-

den, diesen nicht weiter verschlechtern. Bei europäischen Vogelarten darf das Vorhaben den 

aktuellen Erhaltungszustand nicht verschlechtern (Aufrechterhaltung des Status Quo). 

 

Von den Verboten des § 44 können im Einzelfall nach § 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 1 bis 5 BNatSchG weitere 

Ausnahmen zugelassen werden. Im Kontext des Verfahrens relevant sind § 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 5 

BNatSchG  

 

 aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich 

solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

 

Ergänzend gilt nach § 45 Abs. 7 S. 2 bis 5 BNatSchG 

 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und 

sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 Ab-

satz 1 der Richtlinie 92/43/EWG weiter gehende Anforderungen enthält. Artikel 16 Absatz 3 der Richt-

linie 92/43/EWG und Artikel  9  Absatz  2  der  Richtlinie  79/409/EWG  sind  zu  beachten.   

 

 

3 Methodik 

 

In Rücksprache mit der Unteren Naturschutzbehörde des Burgenlandkreises wurde für den Geltungs-

bereich und seine Umgebung eine Erfassung der Avifauna durchgeführt. Im Rahmen dieser Erfassung 

wurden für den Untersuchungsraum 35 Vogelarten abgegrenzt (vgl. Anlage Erfassung Avifauna).  

Eine detaillierte Erfassung weiterer Artengruppe wurde nicht vorgenommen. In der nachfolgenden Ta-

belle ist das Vorkommen von Arten des ArtSchfachB des Landes Sachsen-Anhalt innerhalb des Un-

tersuchungsraumes als Potentialanalyse durchgeführt. Auf die Arten der Weichtiere sowie Rundmäu-

ler und Knochenfische wurde nicht abgestellt, da diese innerhalb des Untersuchungsraumes (vgl. Bio-

topkartierung) definitiv keinen geeigneten Lebensraum in Form von Still- und Fließgewässern vorfin-

den.  

 

 

Tabelle der FFH IV Arten und der Beurteilung ihrer Prüfnotwendigkeit nach Richtlinie ArtSchfB LSA 

 

Wissenschaft-
licher Name 

Deutscher 
Name 

Vorkommen im Land Sachsen-Anhalt 
Prüfung Verbotstatbestände notwendig 

(Kurzbeschreibung wenn nein) 

     

Libellen     

     

Aeshna viridis 
Grüne Mosa-
ikjungfer 

Vorkommen streng an die Krebsschere 
gebunden; Altwässer der Mittleren Elbe  

nein, kein geeignetes Habitat vorhan-
den 

     

Gomphus fla-
vipes 

Asiatische Keil-
jungfer 

Hauptvorkommen an der Elbe, aktuell 
Ausbreitung (Saale, Unstrut usw.); Vor-
kommen in ST bundesweit bedeutsam  

nein, kein geeignetes Habitat vorhan-
den da Blütenreichefloren für die adul-
ten Tiere in Gewässernahe benötigt 
werden 

     

Leucorrhinia 
albifrons 

Östliche Moos-
jungfer 

nur ein Vorkommen bei Magdeburg be-
legt; weitere Nachweise unsicher 

nein, kein geeignetes Habitat vorhan-
den, benötigt nährstoffarme Stillgewäs-
ser 
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Wissenschaft-
licher Name 

Deutscher 
Name 

Vorkommen im Land Sachsen-Anhalt 
Prüfung Verbotstatbestände notwendig 

(Kurzbeschreibung wenn nein) 

Leucorrhinia 
pectoralis 

Große Moos-
jungfer 

Moorart; relativ weit verbreitet, aber lokal 
eng begrenzte, i.d.R. individuenarme 
Vorkommen ansauren, anmoorigen Still-
gewässern  

nein, kein geeignetes Habitat vorhan-
den; Gewässer mit einer reichhaltigen 
Ausstattung unterschiedlicher, jedoch 
nicht zu dichter Pflanzenbestände. 
Neben offenen Wasserflächen und 
Beständen von Unterwasserpflanzen 

     

Ophiogomphus 
cecilia 

Grüne Fluss-
jungfer 

Fließgewässerart; Hauptvorkommen an 
Elbe, Mulde und Fliethbach; neuerdings 
Ausbreitung an den kleineren Flüssen, 
wie Unstrut, Saale, Weißer Elster  

nein, kein geeignetes Habitat vorhan-
den benötigt Flüsse die zumindest in 
Teilbereichen eine sandig-kiesige Sohle 
aufweisen 

     

Käfer     

     

Cerambyx 
cerdo 

Großer Ei-
chenbock 

Nachweise in vielen Landesteilen; 
Schwerpunktvorkommen im Elbe-Mulde-
Tiefland von bundesweiter Bedeutung; 
enge Bindung an Stieleiche (Quercus 
robur)  

nein, kein geeignetes Habitat vorhan-
den, keine Stieleichen 

     

Dytiscus latis-
simus 

Breitrand 
verschollen seit > 40 Jahren; Bewohner > 
1 ha großer, naturnaher Seen und Teiche   

nein, kein geeignetes Habitat vorhan-
den 

     

Graphoderus 
bilineatus 

Schmalbindiger 
Breitflügel 
Tauchkäfer 

nur 1989 bei Wittenberg nachgewiesen; 
alte Meldungen von vielen Orten; Seen 
und Teiche mit Pflanzenbewuchs 

nein, kein geeignetes Habitat vorhan-
den 

     

Osmoderma 
eremita 

Eremit, Juch-
tenkäfer 

selten, aber weit verbreitet; Schwerpunkt 
in Auen von Saale und Elbe; Larven be-
siedeln Mulm  
alter, hohler Laubbäume insbesondere 
Eichen 

nein, kein geeignetes Habitat vorhan-
den. Keine Altbäume im Geltungsbe-
reich, potentielle Habitate in Gartenan-
lagen (ältere Obstbäume) sind nicht von 
der Maßnahme betroffen 

     
 

 

Falter     

     

Coenonympha 
hero 

Wald-
Wiesenvögelchen 

In ST ausgestorben, letzter Nachweis 
1952 bei Naumburg; LR: Feuchtwiesen-
Komplexe im Randbereich von Mooren 

nein, kein geeignetes Habitat vorhan-
den 

     

Colias myr-
midone 

Regensburger 
Gelbling 

lediglich ein sehr alter Nachweis von 
Möckern (BORNEMANN 1912) bekannt, 
wohl nie ein echter Bestandteil der sach-
sen-anhaltischen Fauna  

nein, kein geeignetes Habitat vorhan-
den 
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Wissenschaft-
licher Name 

Deutscher 
Name 

Vorkommen im Land Sachsen-Anhalt 
Prüfung Verbotstatbestände notwendig 

(Kurzbeschreibung wenn nein) 

Lycaena dispar 
Großer Feuer-

falter 

In ST nur wenige, v.A. ältere Fundorte 
von Magdeburg nordwärts bis in die Alt-
mark, aktuelle Nachweise aus der Kleut-
scher Aue (unsicher)  
und dem Zeitzer Forst; LR: feuchte Of-
fenlebensräume mit Beständen der Fut-
terpflanzen (nichtsaure Ampferarten)  

nein, kein geeignetes Habitat vorhan-
den 

     

Lycaena helle 
Blauschillern-

der Feuerfalter 

In ST ausgestorben, letzter Nachweis 
1977 bei Königsborn; LR: Feuchtwiesen-
brachen und  
nährstoffreiche Feuchtwiesen mit  
Wiesenknöterich  

nein, kein geeignetes Habitat vorhan-
den 

     

Eriogaster 
catax 

Hecken-
Wollafter 

In ST ausgestorben, letzter Nachweis 
1973 bei Pechau; LR: warme, buschige 
Standorte,  
Lehnen, Waldränder  

nein, kein geeignetes Habitat vorhan-
den 

     

Euphydrias ma-
turna 

Eschen-
Scheckenfalter 

In ST nur wenige, meistens ältere Fund-
orte, v.A. in der Umgebung größerer 
Flüsse, aktuelle  
Vor-kommen nur aus der Elster-Luppe-
Aue um Halle; LR: feuchtwarme eschen-
reiche Wiesentäler und Auen im Bereich 
krautreicher Laubmischwälder  

nein, kein geeignetes Habitat vorhan-
den 

     

Lopinga achine Bacchantin 

In ST ausgestorben, letzter Nachweis 
1912 bei Ballenstedt; LR: Erlen-Eschen-
Auenwälder der Ebene, strenge Wald-
bindung 

nein, kein geeignetes Habitat vorhan-
den 

     

Maculinea ari-
on 

Schwarzflecki-
ger  

Ameisenbläuling 

In ST selten gefunden, LR: warme und 
trockene Hänge auf kalkreichen Mager-
rasen mit lückiger Vegetation und Be-
ständen der Futterpflanze Feld-Thymian  

nein, kein geeignetes Habitat vorhan-
den 

     

Maculinea nau-
sithous 

Dunkler Wie-
senknopf- 

Ameisenbläuling 

In ST noch mehrere Fundorte in den 
Auen großer Flüsse mit z.T. größeren 
Individuendichten, Hauptvorkommen im 
Elbe-Mulde-Gebiet, mehrere ältere Vor-
kommen aus der Letzlinger Heide, um 
Naumburg, dem östlichen Harzvorland 
und Zeitz; LR: feuchte, offene Bereiche 
(Wiesen, Grabenränder etc.) mit Bestän-
den der Futterpflanze Großer Wiesen-
knopf und der ent-sprechenden Amei-
senarten  

nein, kein geeignetes Habitat vorhan-
den 

     

Maculinea te-
leius 

Heller Wiesen-
knopf-

Ameisenbläuling 

In ST ausgestorben, letzter Nachweis 
1973 bei Möser; LR: siehe M. nausithous  

nein, kein geeignetes Habitat vorhan-
den 
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Wissenschaft-
licher Name 

Deutscher 
Name 

Vorkommen im Land Sachsen-Anhalt 
Prüfung Verbotstatbestände notwendig 

(Kurzbeschreibung wenn nein) 

Parnassius 
mnemosyne 

Schwarzer 
Apollo 

In ST sehr selten, nur eine kleine Rest-
population (ob noch vorhanden?), LR: 
Randzonen und Lichtungen staudenrei-
cher, lichter Laubmischwälder mit Ler-
chensporn 

nein, kein geeignetes Habitat vorhan-
den 

     

Proserpinus 
proserpina 

Nachtkerzen-
schwärmer 

In ST vereinzelt gefunden, LR: verschie-
dene offene Standorte (Waldlichtungen, -
ränder, Auen) mit Beständen von Wei-
denröschen-Arten  

nein, kein geeignetes Habitat vorhan-
den 

     
 

Säugetiere     
     

     

Canis lupus Wolf 

in ST 5 Rudel,  mögliche Lebensräume 
sind großflächig störungsberuhigte, weit-
gehend unzerschnittene Flächen, wie 
militärische Übungs- oder Bergbaufolge-
gebiete  

nein, kein geeignetes Habitat vorhan-
den 

     

Castor fiber  
albicus 

Europäischer 
Biber 

nationaler Verbreitungsschwerpunkt in 
ST: Hauptvorkommen an Elbe, Mulde 
und Havel sowie Zuflüssen; momentan in 
Ausbreitung begriffen, wobei auch kleine-
re Fließgewässer und Grabensysteme 
besiedelt werden  

nein, kein geeignetes Habitat vorhan-
den 

     

Cricetus crice-
tus    

Feldhamster  

Vorkommen in ST besitzen nationale 
Bedeutung und sind daher von besonde-
rer 
Schutzbedürftigkeit; landesweite 
Schwerpunkte in Magdeburger Börde, 
Nördlichem und Östlichem Harzvorland 
sowie auf der Querfurter Platte; kleines 
Vorkommen im Halleschen Ackerland 
(östlicher SK) findet seine Fortsetzung 
in SN 

nein, kein geeignetes Habitat vorhan-
den, Bodenflächen sind anthropogen 
Überformt  

 
     

Felis silvestris Wildkatze 

Hauptverbreitung im gesamten Harz und 
Kyffhäuser, von hier auch Ausbreitung in 
die Vor- länder nachgewiesen; große 
Territorialansprüche (Reviere), daher 
besonders gefährdet durch Land-
schaftszerschneidung   

nein, kein geeignetes Habitat vorhan-
den 

     

Lutra lutra Fischotter 

Schwerpunktvorkommen Elbe, Mulde, 
Havel, Ohre, Tanger; derzeit leichte Aus-
breitung; große  
Territorialansprüche, daher sensibel ge-
genüber  
Lebensraumfragmentierung  

nein, kein geeignetes Habitat vorhan-
den 

     

Lynx lynx Luchs 

Population nach Wiederansiedlung im 
Harz, Lebensräume sind großflächig 
störungsberuhigte, weitgehend unzer-
schnittene Waldgebiete   

nein, kein geeignetes Habitat vorhan-
den 
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Wissenschaft-
licher Name 

Deutscher 
Name 

Vorkommen im Land Sachsen-Anhalt 
Prüfung Verbotstatbestände notwendig 

(Kurzbeschreibung wenn nein) 

Muscardinus  
avellanarius 

Haselmaus 

zwei große Verbreitungsschwerpunkte, 
die  im südlichen und östlichen Mittel- 
und Unterharz sowie im Saale-Unstrut-
Triasland (westlicher BLK) liegen, außer-
dem isoliertes Vorkommen im Zeitzer 
Forst  

nein, kein geeignetes Habitat vorhan-
den 

     

Mustela lutreo-
la 

Europäischer 
Nerz 

in ST ausgestorben, Wiederbesiedlung in 
Anbetracht der extremen Distanzen zu 
aktuellen Vorkommen (Loire-Gebiet in 
Westfrankreich, Donaudelta, Baltikum) 
sehr unwahrscheinlich  

nein, kein geeignetes Habitat vorhan-
den 

Lurche 

   

Alytes obstetri-
cans   

Geburtshel-
ferkröte   

in ST auf den Harz und das östliche und 
nördliche Harzvorland beschränkt, östli-
che Arealgrenze verläuft durch ST 

nein, kein geeignetes Habitat betroffen 

    

Bombina bom-
bina  

Rotbauchunke   
Verbreitungsschwerpunkt im Elbetal; 
Vorkommen in ST am westlichen Areal-
rand 

nein, kein geeignetes Habitat betroffen 

    

Bufo calamita   Kreuzkröte   

verbreitet im Flach- und Hügelland, ge-
mieden werden große Acker- und Wald-
gebiete sowie die Höhenlagen des Har-
zes; besiedelt bevorzugt Sekundärle-
bensräume (Abgrabungen, Tagebaue, 
wassergefüllte Fahrspuren auf Übungs-
plätzen und Baustellen etc.), typi cher 
Pionierbesiedler 

nein, kein geeignetes Habitat betroffen 

    

Bufo viridis  Wechselkröte   
wie Kreuzkröte, oftmals auch im 
(sub)urbanen Bereich 

nein, kein geeignetes Habitat betroffen 

    

Hyla arborea   Laubfrosch  

westliche Altmark und Drömling, Mittelel-
be, Mulde- und Saale-Elster-Aue, Vor-
kommen außerhalb der großen Niede-
rungsgebiete z.B. im Südharz und Ziegel-
rodaer Forst 

nein, kein geeignetes Habitat betroffen 

    

Pelobates fus-
cus   

Knoblauchkrö-
te   

weit verbreitet im Flach- und Hügelland, 
fehlend in der Magdeburger Börde und 
im Harzgebiet 

nein, kein geeignetes Habitat betroffen 

    

Rana arvalis   Moorfrosch   

Schwerpunkt in feuchten Niederungsge-
bieten der nördlichen und östlichen Lan-
desteile, nach Süden deutlich ausdün-
nend, kann lange und massive Laichan-
wanderungen durchführen (dadurch Kon-
flikte mit Verkehrswegen möglich) 

nein, kein geeignetes Habitat betroffen 
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Wissenschaft-
licher Name 

Deutscher 
Name 

Vorkommen im Land Sachsen-Anhalt 
Prüfung Verbotstatbestände notwendig 

(Kurzbeschreibung wenn nein) 

    

Rana dalmatina   Springfrosch   

in weiten Teilen nur punktuell oder insel-
artig verbreitet, Schwerpunkte im Unter-
harz, Harzvorland, Flechtinger Höhenzug 
und Ziegelrodaer Forst; bevorzugt Laub- 
(v.a.Buchen-) Waldgebiete 

nein, kein geeignetes Habitat betroffen 

    

Rana lessonae   
Kleiner Was-
serfrosch  

nur sehr sporadische Verbreitung, z.B. 
mittlere Altmark und Drömling, östlicher 
Vorfläming, Dübener Heide und Ziegelro-
daer Forst; starke Bindung an das oft-
mals anmoorige Laichgewässer (kaum 
Anwanderungen über längere Distanzen 
bekannt); starke Verwechslungsgefahr 
mit anderen Wasserfröschen (See- und 
Teichfrosch) 

nein, kein geeignetes Habitat betroffen 

    

Triturus crista-
tus   

Kammmolch  
weite Verbreitung in ST; besiedelt pflan-
zenreiche Stillgewässer 

nein, kein geeignetes Habitat betroffen 

 

 

Prüfung der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 

Im weiteren Schritt wird untersucht, ob durch das geplante Vorhaben Verbotstatbestände für die prüf-

relevanten Arten erfüllt werden. 

Bei der Beurteilung, ob durch das Vorhaben Verbotstatbestände für einzelne Arten relevant sind, wer-

den die Maßgaben des § 44 Abs. 5 BNatSchG berücksichtigt: 

 

Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, 

die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, sowie 

für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote 

nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG  aufge-

führte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer  Rechtsverordnung 

nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen 

 

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beeinträchtigung 

durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der  betroffe-

nen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich 

anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann, 

 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschädigung 

oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Tiere oder 

ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor 

Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung 

und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zu-

sammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 

 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff 

oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 

erfüllt wird. 
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Prüfung der naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten 

gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG 

 

Als für Baumaßnahmen einschlägige Ausnahmevoraussetzungen muss nachgewiesen werden, dass 

 

 zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer 

oder wirtschaftlicher Art, vorliegen, 

 zumutbare Alternativen, die zu keinen oder geringeren Beeinträchtigungen der relevanten Ar-

ten führen, nicht gegeben sind, 

 sich der Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Arten nicht verschlechtert und 

 bezüglich der Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie der günstige Erhaltungszustand der Popu-

lationen der Art gewahrt bleibt. 

 

4 Bestand und Planungsabsicht 

 

Der Bestand und die Planungsabsicht sind in der Anlage 1 „Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung“ darge-

stellt.  

 

5 Relevanzprüfung streng geschützte Arten 

 

Im Rahmen der Relevanzprüfung wurden auch die Artengruppen geprüft, welche nicht erfasst wurden, 

nach der Liste der streng geschützte Arten des Landes Sachsen-Anhalt allerdings einer artenschutz-

rechtlichen Prüfung unterzogen müssen, um die Verbotstatbestände des BNatSchG abzuprüfen. Im 

Rahmen der Erfassung der Artengruppe der Avifauna konnten im Untersuchungsgebiet Vogelarten 

und ein Kriechtierart (Zauneidechse) abgegrenzt werden. Die angeführten Arten sind typische Vertre-

ter des Landschaftsraumes, welche auf den im Untersuchungsgebiet anzutreffenden Biotopen ihre 

Fortpflanzungs- und Nahrungsbiotope haben.  

 

6 Bestandsdarstellung 
6.1 Bestand der Arten nach Anhang IV FFH Richtlinie 
6.1.1 Pflanzenarten nach Anhang IV FFH-Richtlinie 
 

Im Untersuchungsgebiet kommen auf Grund der bestehenden Biotopstruktur keine Pflanzenarten 

nach Anhang IV der FFH-RL nachweislich vor. Potentielle Vorkommen sind ebenso ausgeschlossen. 

 

6.1.2 Tierarten des Anhangs IV FFH-Richtlinie 

6.1.2.1 Säugetiere 
 
Fledermäuse 
 
Im Rahmen der vorliegenden Fledermausuntersuchung (vgl. Anlage 4) konnten die Arten Rauhhaut-

fledermaus und Mückenfledermaus über Horchboxen nachgewiesen werden. Der Gutachter wertet die 

Ergebnisse als auffallend gering und geht von keinem Fledermausquartieren oder einem geeigneten 

Jagdhabitat aus.  

 
Weitere Säugetiere 
 
Das Vorkommen weiterer Säugetierarten des Anhangs IV der FFH-RL konnte im Rahmen der Rele-

vanzprüfung ausgeschlossen werden. 

 
6.1.2.2 Amphibien  
 

Das Vorkommen von Amphibien des Anhangs IV der FFH-RL konnte im Rahmen der Relevanzprü-

fung ausgeschlossen werden. Ein Einfluss der neuen Gebäude und Grünflächen auf diese Artengrup-

pe ist nicht ableitbar.  
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6.1.2.3 Reptilien 
 
Das Vorkommen von Reptilien des Anhangs IV der FFH-RL ist durch die Zauneidechse belegt. Ein 

Einfluss der Gebäude und Freianlagen auf diese Artengruppe ist nicht ableitbar. Mit einer weiteren 

Extensivierung der Bewirtschaftung kann es zu einem strukturell verbesserten Habitat für diese Art 

kommen.  

Alle anderen Arten der Liste  ArtSchRFachB Sachsen-Anhalt wurden nicht nachgewiesen und weisen 

kein potentielles Biotop auf.  

 
 
6.1.3 Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie 
 
6.1.3.1 Brutvögel 
 
Eine Erfassung der Avifauna erfolgt im Jahre 2018. Durch die Ausweisung von Bauflächen innerhalb 

des Geltungsbereichs des Bebauungsplans werden versiegelte Flächen, Wege, Ruderalfluren sowie 

Gehölze überplant, die als Nahungshabitat von verschiedenen Vogelarten genutzt werden. Niststan-

dorte sind in den einzelnen Gehölzbeständen vorhanden.  

In den nachfolgenden Prüfschritten wird die Betroffenheit der europäischen Vogelarten in Bezug auf 

die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG dargelegt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 4 zusammen-

fassend dargestellt. Die Prüfung der Betroffenheit erfolgt für alle Arten, für die zumindest eine potenzi-

elle Projektbetroffenheit anzunehmen ist. Während gefährdete Vogelarten, welche in der Liste der im 

Rahmen des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages zu behandelnden Arten, Art-für-Art behandelt 

werden - es sei denn, sie kommen lediglich als seltene Nahrungsgäste oder Durchzügler vor - werden 

die ungefährdeten und ubiquitären Arten i. d. R. in Gruppen (ökologischen Gilden; z. B. Höhlenbrüter, 

Bodenbrüter) zusammengefasst. 

 

 

Deutscher Name 

Lateinischer 

 Name 
 

Sta-

tus 

EU-

VSRL 

Anh I 

RL 

LSA 
Anmerkung 

Rele-

le-

vanz 

1 Bachstelze Motacilla alba Halbhöhlen 
NIschenbrüter 

B  V 
Brutvogel im Gebäude nein 

2 Star Sturnus vulgaris Höhlenbrüter B    nein 

3 Stieglitz 
Carduelis cardu-

elis 

Freibrüter 
Bäume Bü-

sche 

B    
ja 

4 Amsel Turdus merula 
Freibrüter 

Bäume Ge-
hölze 

B   

 Ja 

5 Mehlschwalbe Delichon urbica Nischenbrüter 
Gebäude 

B   Brütet außerhalb des Geltungsbe-
reiches 

Nein 

6 Bluthänfling 
Carduelis can-

nabina 

Freibrüter 
Bäume Bü-

sche 
B  V 

 Ja 

7 
Mönchsgras-

mücke 
Sylvia atricapilla Freibrüter 

Gehölze 
B    

Ja 

8 Kohlmeise Parus major Höhlenbrüter B    Ja 

9 Ziplzalp 
Phylloscopus 

collybita 
Bodenbrüter B   Brutvogel aller Gehölzbereiche 

Ja 

10 Rotkehlchen Erithacus rubecula Bodenbrüter B    Ja 

11 Blaumeise Parus careulus 
Höhlenbrüter 

B    Ja 
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Deutscher Name 

Lateinischer 

 Name 
 

Sta-

tus 

EU-

VSRL 

Anh I 

RL 

LSA 
Anmerkung 

Rele-

le-

vanz 

12 Schafstelze Motacilla flava Bodenbrüter BV  V  Ja 

13 Ringeltaube 
Columba palum-

bus 
Freibrüter 

Bäume 
B    

Ja 

14 Goldammer Emberiza citrinella Bodenbrüter BV  V  Ja 

15 Hausrotschwanz 
Phoenicurus 

ochruros 
Nischenbrüter 

Halbhöhlen 
B    

Ja 

16 Fitis 
Phylloscopus 

trochilus 
Bodenbrüter B    

Ja 

17 Haussperling Passer domesti-
cus 

Höhlenbrüter B  V Brütet außerhalb des Geltungsbe-
reiches 

Nein 

18 Eichelhäher 
Garrulus glandari-

us 

Freibrüter, 
Bäume, Höh-

len 
NG   

 Nein 

19 Dohle Corvus monedula Höhlen-, Ge-
bäudebrüter 

B  3 
Brütet außerhalb des Geltungsbe-

reiches 
nein 

20 Mauersegler Apus apus Höhlen-, Ge-
bäudebrüter 

B  V 
Brütet außerhalb des Geltungsbe-

reiches 
Nein 

21 Gartenrotschwanz 
Phoenicurus 

phoenicurus 
Halbhöhlen, 
Freibrüter 

BV  3 

Brutverdacht  außerhalb des Gel-
tungsbereiches 

nein 

22 Buchfink Fringilla coelebs Freibrüter 
Bäume 

B   
 ja 

23 Schwanzmeise Aegithalos cau-
datus 

Freibrüter, 
Fichten 

BV   Gruppe aus 5 Individuen im Be-
reich von Fichten 

ja 

24 Wespenbussard Pernis apivorus Freibrüter, 
Bäume 

NG    nein 

25 Turmfalke Falco tinnunculus Gebäude-, 
Baumbrüter 

NG   Nahrungsgast – Brut außerhalb 
des Geltungsbereiches 

nein 

26 Grünfink Carduelis chloris Freibrüter 
Koniferen 

B    ja 

27 Gartengrasmücke Sylvia borin Freibrüter 
Gehölze 

B   
Brutvogel der Gehölze ja 

28 Kleiber Sitta europaea Gehölze B    ja 

29 Dorngrasmücke Sylvia communis Freibrüter 
Büsche 

B  V 
 ja 

30 Sumpfmeise Parus palustris Höhlenbrüter B    ja 

31 Zaunkönig 
Troglodytes tro-

glodytes 

Freibrüter 
Nischen Ge-

hölze 

B   Brutvogel aller Gehölzbereiche 
ja 

32 Rabenkrähe Corvus corone Freibrüter 
Bäume 

NG   Kein Brutnachweis Nahrungsgast nein 

 
Tabelle 1 Avifauna Relevanz 

Erläuterungen:*)  DORNBUSCH  et al. (2004): ST R = in Sachsen-Anhalt extrem selten, ST 1 unverändert hohes Aussterbe Risiko, ST 3 = in Sachsen-Anhalt gefährdet, 
ST V = in der Vorwarnliste Sachsen-Anhalts geführt; SÜDBECK et al. (2007): BRD 3 = in der BRD gefährdet, BRD 2 = in der BRD stark gefährdet, BRD V = in der BRD in 
der Vorwarnliste geführt; EG = nach der Richtlinie 79/409/EWG (EU-Vogelschutzrichtlinie) sind für diese Vogelarten besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer 
Lebensräume anzuwenden, um ihr Überleben und ihre Vermehrung in ihrem Verbreitungsgebiet sicherzustellen 
 

Statusangaben: B = Brutvogel, BV = Brutverdacht, NG = Nahrungsgast, D = Durchzügler 
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Artengruppe Freibrüter Baum und Gebüschbrüter  

 

Amsel, Bluthänfling, Buchfink , Klappergrasmücke,  Mönchsgrasmücke, Ringeltaube,  Zaunkönig 

endehals (Jynx torquilla) 
Schutzstatus 

 Anh. IV FFH-Richtlinie  europäische Vogelart gemäß Art. 1 Vogelschutzrichtlinie 

Bestandsdarstellung 

 

Kurzbeschreibung Biologie / Autökologie  / Verbreitung: 

Die Gruppe vereint regional weit verbreitete und vielerorts häufige Baum- und Gebüschbrüter, die mit Ausnahme des Gelbspöt-

ters (RL LSA V) und des Bluthänflings (RL LSA V) gegenwärtig keinen Gefährdungsstatus besitzen. Häufigste Art innerhalb die-

ser Gilde sind die Mönchsgrasmücke und die Amsel. Zu den typischen Baumbrütern sind Buchfink, Elster, Ringeltaube, Stieglitz 

und Grünfink zu zählen. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 

 nachgewiesen  potentiell vorkommend  

 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

 

 VASB1  Bauzeitenreglung zum Artenschutz 

  Beschränkung der Durchführung von Gehölzeinschlag und Rodungsaktivitäten in der Regel auf die Monate 

  Oktober bis Ende Februar. 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten):  

 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko (baubedingt) erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädi-

 gung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko (baubedingt) erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

 Die betriebsbedingte Kollisionsgefährdung führt zu Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die betriebsbedingte Kollisionsgefährdung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

 der lokalen Population 

Der Verbotstatbestand ist nicht erfüllt da im Zuge von Baumaßnahmen die Vorschriften zur Fällung von Bäumen und Rodung 

von Sträuchern eingehalten werden müssen.  

Anlage- und baubedingt werden potenzielle Nahrungsflächen und Brutflächen in Anspruch genommen. In erster Linie betrifft 

diese Inanspruchnahme Nahrungshabitate, v. a  versiegelte Flächen und Gehölze sowie Scherrasen.  Im Hinblick auf die Wir-

kungen akustischer und optischer Störungen infolge der Bautätigkeit sowie betriebsbedingt ist bei dieser Artengruppe keine Re-

levanz gegeben. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes ihrer lokalen Population ist nicht zu erwarten. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 

 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 

Störungen während der Fortpflanzungs-, Aufzucht und Mauserzeit infolge von bau- und betriebsbedingten Wirkungen lassen 

sich durch Gebäude und Freianlagen  nicht ableiten. Mögliche Störung von Habitaten kann durch Vermeidungsmaßnahmen V 

ASB 1 vermieden werden. Lärm und visuelle Störungen (bau- und betriebsbedingt) sind  für diese Artengruppe als nicht erheb-
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Artengruppe Freibrüter Baum und Gebüschbrüter  

 

Amsel, Bluthänfling, Buchfink , Klappergrasmücke,  Mönchsgrasmücke, Ringeltaube,  Zaunkönig 

endehals (Jynx torquilla) lich einzustufen. Daher kann insgesamt eine signifikante Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

sicher ausgeschlossen werden, d. h., der Verbotstatbestand des erheblichen Störens gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist nicht 

erfüllt. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 

Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-

dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  

  Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

  ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang 

gewahrt 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten können potenziell durch Verlust von Gehölzen betroffen sein. Diese sind im räumlichen 

Zusammenhang ausreichend bewahrt. Die vorhandene Habitatstruktur bietet Möglichkeiten von Ersatzquartieren  und 

Ersatznahrungshabitaten.  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

Erhaltungszustand der Art in Sachsen-Anhalt 

 günstig  unzureichend  schlecht  unbekannt 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Die Gewährung einer Ausnahme führt zu: 

  keiner Verschlechterung des derzeitigen günstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

  keiner Verschlechterung des derzeitigen ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen 

  Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich 

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring / Risikomanagement 

Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt (Text) 

Vergleich zumutbarer Alternativen mit keinen oder geringeren Beeinträchtigungen für die Art: 

Begründung (Text), dass keine zumutbare Alternative vorhanden ist 
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Artengruppe Bodenbrüter 

 

Goldammer V, Rotkehlchen, ZilpZalp 

endehals (Jynx torquilla) 
Schutzstatus 

 Anh. IV FFH-Richtlinie  europäische Vogelart gemäß Art. 1 Vogelschutzrichtlinie 

Bestandsdarstellung  

Kurzbeschreibung Biologie / Autökologie  / Verbreitung: 

Die Gruppe vereint regional weit verbreitete und vielerorts häufige Bodenbrüter, die mit Ausnahme der Goldammer (RL LSA 

V) gegenwärtig keinen Gefährdungsstatus besitzen. 

 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

  nachgewiesen  potentiell vorkommend  

 

 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG  

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

 VASB1  Bauzeitenreglung zum Artenschutz 

  Beschränkung der Durchführung von Gehölzeinschlag und Rodungsaktivitäten in der Regel auf die Monate 

  Oktober bis Ende Februar. 

 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten):  

 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

 

     Das Verletzungs- und Tötungsrisiko (baubedingt) erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädi

 gung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

  Das Verletzungs- und Tötungsrisiko (baubedingt) erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

  Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

  Die betriebsbedingte Kollisionsgefährdung führt zu Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

  Die betriebsbedingte Kollisionsgefährdung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

 der lokalen Population 

Der Verbotstatbestand ist nicht erfüllt da im Zuge von Baumaßnahmen die Vorschriften zur Fällung von Bäumen und Rodung 

von Sträuchern eingehalten werden müssen.  

Anlage- und baubedingt werden potenzielle Nahrungsflächen und Brutflächen in Anspruch genommen. In erster Linie betrifft 

diese Inanspruchnahme Nahrungsgshabitate insbesondere Gehölzflächen. Im Hinblick auf die Wirkungen akustischer und opti-

scher Störungen infolge der Bautätigkeit sowie betriebsbedingt ist bei dieser Artengruppe keine Relevanz gegeben. Eine Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes ihrer lokalen Population ist nicht zu erwarten. 

 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 

 

      Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

  Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 

Störungen während der Fortpflanzungs-, Aufzucht und Mauserzeit infolge von bau- und betriebsbedingten Wirkungen lassen 

durch den Betrieb nicht ableiten. Mögliche Störung von Habitaten kann durch Vermeidungsmaßnahmen V ASB 1 vermieden 

werden. Daher kann insgesamt eine signifikante Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population sicher aus-

geschlossen werden, d. h., der Verbotstatbestand des erheblichen Störens gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist nicht erfüllt. 

 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 

Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-

dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
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Artengruppe Bodenbrüter 

 

Goldammer V, Rotkehlchen, ZilpZalp 

endehals (Jynx torquilla) 
  Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

  ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang 

gewahrt 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten können potenziell durch Verlust von Gehölzen betroffen sein. Diese sind im räumlichen 

Zusammenhang ausreichend bewahrt. Die vorhandene Habitatstruktur bietet Möglichkeiten von Ersatzquartieren  und 

Ersatznahrungshabitaten.  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

   treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

   treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG   

Erhaltungszustand der Art in Sachsen-Anhalt 

   günstig  unzureichend  schlecht  unbekannt 

 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Die Gewährung einer Ausnahme führt zu: 

  keiner Verschlechterung des derzeitigen günstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

  keiner Verschlechterung des derzeitigen ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen 

  Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich 

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring / Risikomanagement 

Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt (Text) 

 

Vergleich zumutbarer Alternativen mit keinen oder geringeren Beeinträchtigungen für die Art: 

Begründung (Text), dass keine zumutbare Alternative vorhanden ist 

 

 



18 

 

Stadt Naumburg  Bebauungsplan 14 „Neubau Landesweingut Koster Pforta“ 
Artenschutzbeitrag   
Planung: WENZEL & DREHMANN  PEM GmbH, Weißenfels 

 

 
 

Artengruppe Höhlen- und Halbhöhlenbrüter 

Bachstelze, Haussperling, Hausrotschwanz, Blaumeise, Kohlmeise 

 
Schutzstatus 

 Anh. IV FFH-Richtlinie  europäische Vogelart gemäß Anh. 1 Vogelschutzrichtlinie 

Bestandsdarstellung 

 

Kurzbeschreibung Biologie / Autökologie  / Verbreitung: 

 Bachstelze, Haussperling, Gartenrotschwanz und Hausrotschwanz sind als Gebäudebrüter vorrangig im Siedlungsbereich der  

Ortslagen anzutreffen. Hier werden Gebäudenischen Mauerspalten sowie erreichbare Innenräume als Brutplatz genutzt. 

Insgesamt   ist bei dieser Artengruppe nicht von einem schlechten Erhaltungszustand auszugehen. Arten wie die Bachstelze 

stehen auf der Vorwarnliste LSA.   

Vorkommen im Untersuchungsraum 

  nachgewiesen  potentiell vorkommend  

 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

 

 VASB1  Bauzeitenreglung zum Artenschutz 

 Beschränkung der Durchführung von Gehölzeinschlag und Rodungsaktivitäten in der Regel auf die Monate Oktober 

 bis Ende Februar 

  

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten):  

 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

 

     Das Verletzungs- und Tötungsrisiko (baubedingt) erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädi

 gung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

  Das Verletzungs- und Tötungsrisiko (baubedingt) erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

  Die betriebsbedingte Kollisionsgefährdung führt zu Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

  Die betriebsbedingte Kollisionsgefährdung führt zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

 der lokalen Population 

Der Verbotstatbestand ist nicht erfüllt da im Zuge von Baumaßnahmen die Vorschriften zur Fällung von Bäumen und Rodung 

von Sträuchern eingehalten werden müssen.  

Anlage- und baubedingt werden potenzielle Nahrungsflächen in Anspruch genommen. In erster Linie betrifft diese Inanspruch-

nahme Nahrungshabitate aus Gehölzjungwuchs. Der Umfang dieser Inanspruchnahme ist so gering, dass für die Population 

keine erhebliche Wirkung abgeleitet werden kann.  

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 

 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 

Störungen während der Fortpflanzungs-, Aufzucht und Mauserzeit infolge von bau- und betriebsbedingten Wirkungen lassen 

sich nicht ableiten. Mögliche Störung von Habitaten kann durch Vermeidungsmaßnahmen V ASB 1vermieden werden. Lärm 

und visuelle Störungen (bau- und betriebsbedingt) sind nicht zusätzlich zur Vorbelastung erheblich. Daher kann insgesamt eine 
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Artengruppe Höhlen- und Halbhöhlenbrüter 

Bachstelze, Haussperling, Hausrotschwanz, Blaumeise, Kohlmeise 

 
signifikante Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population sicher ausgeschlossen werden, d. h., der Ver-

botstatbestand des erheblichen Störens gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist nicht erfüllt. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 

Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-

dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  

  Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

  ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang 

gewahrt 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten können potenziell durch Verlust von Gehölzen mit Höhlen betroffen sein. Diese sind im 

räumlichen Zusammenhang bewahrt bzw. Bäume mittleren Alters werden innerhalb des Geltungsbereichs nicht gefällt.. Die 

vorhandene Habitatstruktur bietet Möglichkeiten von Ersatzquartieren  und Ersatznahrungshabitaten.  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

Erhaltungszustand der Art in Sachsen-Anhalt 

 günstig  unzureichend  schlecht  unbekannt 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Die Gewährung einer Ausnahme führt zu: 

  keiner Verschlechterung des derzeitigen günstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

  keiner Verschlechterung des derzeitigen ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen 

  Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich 

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring / Risikomanagement 

Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt (Text) 

Vergleich zumutbarer Alternativen mit keinen oder geringeren Beeinträchtigungen für die Art: 

Begründung (Text), dass keine zumutbare Alternative vorhanden ist 
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Artname Zauneidechse (Lacerta agilis) 
 
Schutzstatus 

 Anh. IV FFH-Richtlinie  europäische Vogelart gemäß Anh. 1 Vogelschutzrichtlinie 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie / Autökologie  / Verbreitung: 

Trockene, gut besonnte Habitate mit kleinräumig wechselnden Strukturen und vegetationsfreien Kleinflächen mit Sonn- und Ver-
steckplätzen. Winterruhe in Erdlöchern von Oktober bis März. Paarung erfolgt zwischen April und Juni. Ablage der 5-14 Eier nach 
7 Wochen im warmen, mäßig feuchten Sand; die 3-4 cm langen Jungtiere schlüpfen nach 2 Monaten. Nahrung besteht aus Heu-
schrecken u. a. Gliederfüßer.  

In Deutschland fast flächendeckend in geeigneten Habitaten zu finden, besonders im Flach- und Hügelland (GÜNTHER 1996) 

Erhaltungszustand in Sachsen  günstig 

Gefährdungsursachen   zunehmende Verbuschung durch Nutzungsaufgabe 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potentiell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Aktueller Nachweise konnten im Zuge der vor Ort Begehungen im Jahre 2018 erzielt werden. Hierbei wurden 2 mal Individuen 

angetroffen. Lebensräume befinden sich in den östlichen Randbereichen des Geltungsbereiches mit Kiesschüttungen und Ru-

deralfluren. Innerhalb der anderen Flächen wurden keine Individuen angetroffen. Dies ist auf die zum Teil intensive Beweidung 

von Flächen mit Schafen (Rohbodenflächen) sowie die Scherrasen und die versiegelten Flächen bedingt. Die Art findet innerhalb 

des Geltungsbereiches einen Fortpflanzungsraum in den randlichen, nicht als Verkehrsfläche oder sonstige Nutzung beeinfluss-

ten Bereiche.  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

Im Zuge der Neuanlage der Freianlagen mit Bauerngarten, extensiv Weinberg und parkähnlichen Strukturen wird die Situation für 

die Zauneidechse, auf Grund eines verminderten Nutzungsdruckes verbessert (vgl. Anlage Eingriffsbiloanzierung).  

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen sind 

Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  

 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 

 oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Obwohl der Standort einem hohen Nutzngsdruck durch Scherrasen, inensive Beweif´dung und Fahrwege unterliegt hat sich die 
Art in randlichen Bereichen erhalten. Ein Absammeln der Individuen ist auf der Fläche nicht als erfolgversprechend anzusehen. 
Die Tötungserheblichkeit ist durch den Neubau auf größtenteils versiegelten Flächen nicht signifikant erhöht. Im räumlichen Zu-
sammenhang existieren weitere geeignete Biotope wie südlich des Geltungsbereiches im Bereich von Ruderalfluren und Stein-
haufen.   

 Der Verbotstatbestand ist nicht erfüllt 

 Der Verbotstatbestand ist erfüllt.  

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 

 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Im Rahmen Errichtung der Gebäude kann es zu Erschütterungen und Vibrationen kommen. Die lokale Population ist am Standort 
auch nach der Baumaßnahme nicht verschlechtert, da eine Besiedlung der zukünftigen Freiflächen aus den besiedelten angren-
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Artname Zauneidechse (Lacerta agilis) 
 zenden Bereichen erfolgen kann. Im räumlichen Zusammenhang ist die ökologische Funktion weiterhin gewahrt 

 Der Verbotstatbestand ist nicht erfüllt. 

    Der Verbotstatbestand ist erfüllt. 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 

Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-

dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder 

 Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang 

 gewahrt  

Auf Grund der Errichtung der Gebäude auf bereits versiegelten Flächen oder Flächen, welche durch Kleintierhaltung (Hühner, 
Kaninchen) stark beeinflusst sind, kommt es zu keiner signifikanten Tötung von Individuen bzw. zur Zerstörung von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten.  

Die ökologische Funktion ist weiterhin im räumlichen Zusammenhang erfüllt.  

 Der Verbotstatbestand ist nicht erfüllt. 

 Der Verbotstatbestand ist erfüllt. 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

Erhaltungszustand der Art in Sachsen 

 günstig  unzureichend  schlecht  unbekannt 

Wahrung des Erhaltungszustandes 

Die Gewährung einer Ausnahme führt zu: 

 keiner Verschlechterung des derzeitigen günstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

 keiner Verschlechterung des derzeitigen ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen 

 

Vergleich zumutbarer Alternativen mit keinen oder geringeren Beeinträchtigungen für die Art: 
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7 Zusammenfassung 
 
Im vorliegenden Artenschutzbeitrag wurde geprüft, inwieweit die artenschutzrechtliche Zulässigkeit für 

die Errichtung neuer Gebäude am Standort Schulpforte in der Stadt Naumburg gegeben ist. Im Zuge 

der Relevanzanalyse wurden die Arten ermittelt, welche einer artenschutzrechtlichen Prüfung unter-

zogen werden müssen, um abzuprüfen ob die Zugriffsverbote des § 44 Bundesnaturschutzgesetz be-

rührt werden. Hierbei erfolgte die Prüfung von 1 Vogelart und 3 Vogelgilden.  

Unter Berücksichtigung nachfolgend genannter Vermeidungsmaßnahmen ist bei allen Arten von einer 

nicht Verletzung der Verbotstatbestände auszugehen. Eine Ausnahme ist nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

nicht erforderlich. 

Vom Gesetzgeber vorgesehene vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) sind nicht 

notwendig. 

 

Vermeidungsmaßnahmen 

 

VASB1 

 

Die Baufeldberäumung (Gehölzentfernung, Rodung und Gebäudeabbruch) erfolgt in der Zeit zwischen 

Oktober und Februar. Damit soll verhindert werden, dass es im Bereich der Fauna zu einer Beein-

trächtigung während der Fortpflanzungszeit kommen kann.  

 

  


